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KUNDMACHUNG
über die Auflage des Jagdpachtverteilungsplanes und die Auszahlung des Jagdpacht-
schillings

für die Genossenschaftsjagden

Asperhofen Diesendorf
Dornberg-Geigelberg Grabensee
Großgraben Johannesberg
Siegersdorf

Gemäß $ 37 Abs. 3 NÖ Jagdgesetz, LGBI. 6500 in der derzeit geltenden Fassung, liegt
der Jagdverteilungsplan in der Zeit von

22. Jänner 2024 - 02. Februar 2024

während der Amtsstunden in der Gemeindekanzlei zur öffentlichen Einsicht auf.

Begründete Beschwerden gegen die Feststellung der Anteile sind schriftlich beim Ob-
mann des Jagdausschusses in der Zeit vom 22.01.2024 - 02.02.2024 einzubringen.

Die Auszahlung der Anteile erfolgt in der Zeit von

19. Februar 2024 - 19. August2024

am Gemeindeamt Asperhofen

während der Parteienverkeh rszeiten

Anteile, welche über dem Bagatellbetrag von € 15,00. liegen, werden bei Bekanntgabe
der Bankverbindung (IBAN und BIC), abzüglich der Uberweisungsspesen überwiesen.
Bagatellbeträge werden nicht überwiesen (nur Abholung möglich).

Die bis zum 20. August 2024 nicht abgeholten bzw. überwiesenen Restbeträge sind
gemäß Beschluss der Jagdausschüsse für die Auszahlung im Folgejahr zu verwenden.

Für den es Jagdausschusses

Mag, d.Lechner
Bürg'erm
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